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RECION AARCAU






R I C H T L I N I E

Wiederaufnahme der Schiedsrichtertätigkeit nach Austritt oder Übertritt eines aktiven, ausserkantonal/im Ausland ausgebildeten Schiedsrichters in den Aargau

Allgemeines

In Anbetracht der in den letzten zwei Jahren vermehrt erfolgten Anfragen bezüglich Reakti​vierung von ausgetretenen Schiedsrichtern (SR) oder Übertritt von ausserkantonal/im Ausland ausgebildeten SR in den SVRA hat die RSK ein Instrument geschaffen, das die allgemein gültigen Entscheidungsgrundregeln aufzeigt.

Entscheidungsgrundlagen

	Mögliche Szenarien
	ABLAUF/ENTSCHEID (AG = Aargauer SR, AK = ausserkantonaler/ ausländischer SR)
	KOSTEN*

	Übertritt eines aktiven ausserkanto​nalen SR
	Einreichen des SR-Dossiers durch die betreffende Region an die RSK-Präsidentin SVRA. Übernahme des aktuellen Niveaus (1, 2 oder 3). Stärkeklasse wird durch RSK zugeteilt. Wird ein andere als von der RSK bestimmte Stärkeklasse gewünscht, hat der Verein, für den der SR pfeifen soll, ein Spiel der entsprechenden Liga zu organisieren (Kontaktperson RSK: Verantwortlicher Beförderung, Betreuung). Teilnahme am Theorieabend Geschäftsstelle.
	CHF 30.—

(inkl. Schiri-Ordner SVRA)

	Übertritt eines aktiven ausländi​schen SR
	Einreichen des Schiri-Dossiers an die RSK-Präsidentin SVRA. Festlegung von Niveauzugehörigkeit. SR-Einsatz im Aargau in laufender Saison, an Auf-/Abstiegs​turnier etc. (Organisation durch Verantwortlicher Beförderung, Betreuung) zur Festlegung von Niveau und Stärkeklasse. Teilnahme am Theorieabend Geschäftsstelle.
	CHF 75.— 

(inkl. Schiri-Ordner SVRA)

	Austritt unmittelbar nach Aktivjahr und anschliessend Unterbruch von einer Saison
	AG: Reaktivierung der vor dem Austritt bestandenen Stärkeklasse
AK: Übernahme des vor dem Austritt bestandenen Niveaus, Besuch des Theorieabends Geschäftsstelle. Bestimmung Stärkeklasse siehe Übertritt eines aktiven ausserkantonalen SR.
	CHF 30.—

CHF 100.—

(inkl. Schiri-Ordner SVRA)


	Unterbruch von zwei Saisons nach letztem Aktivjahr (inkl. allfälliger Dispensjahre)

	AG: Für die Saison 2008/09 ist erstmalig eine Eignungsprüfung abzulegen ( Teilnahme und erfolgreicher Abschluss der Theorieprüfung an der Ü16-Ausbildung
AK: analog AG. Zusätzlicher Besuch des Theorieabends Geschäftsstelle
	CHF 50.—

	Unterbruch von drei und mehr Saisons nach letztem Aktivjahr (inkl. allfälliger Dispensjahre)
	AG/AK: Es ist der ganze Schiedsrichterkurs zu besuchen.
	kompl. Kurskosten


* Die Kosten sind jeweils mit der Anmeldung durch den Verein zu überweisen.

5722 Gränichen, 28. Januar 2008
Regionale Schiedsrichterkommission
(ersetzt Richtlinie vom 18.3.07)
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